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Editorial

Verfahrene Herrschaftsansprüche

Das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen München mit sei-
nen außergewöhnlichen letzten 12 Minuten liegt mit un-
endlichen Debatten, auch über spannende sportrechtliche
Fragen, hinter uns. Nach 2017 hat die Stimmung im deut-
schen Fußball einen neuen Tiefpunkt erreicht, woran keiner
der Beteiligten unschuldig ist. Die Stellungnahme der Mün-
chener Schickeria zum Hoffenheim-Spiel etwa wäre mit
diesem Selbstverständnis und diesen Formulierungen bes-
ser niemals geschrieben worden. Und DFB-Präsident Fritz
Keller hätte sich lieber informierter, sachlicher und beruhi-
gender in „das aktuelle sportstudio“ begeben, als emotio-
nal auf die üblichen Verdächtigen zu schimpfen und damit
die Tür noch weiter zuzuschlagen. Wobei Keller noch zu-
zugeben ist, dass ihm letztlich nur das ungeschickte, als
Einmischung rechtswidrige und uneinlösbare Versprechen
von seinem Amtsvorgänger Grindel, ganz auf „Kollektiv-
strafen“ zu verzichten, auf die Füße fällt.

Wie dem auch sei: An seinen neuen Vorgaben zu Un-
erwünschtem von den Rängen wird sich der DFB messen
lassen müssen. Eine einheitliche Linie muss her. Die „H“-
Beleidigung von Herrn Hopp ist ebenso rechtswidrig wie
das Fadenkreuz-Plakat. Selbstverständlich konnte hier un-
terbrochen und eingeschritten werden. Nicht ernsthaft zu
bestreiten ist aber, dass uns in den Stadien rassistische
und diskriminierende Vorfälle oder der gefährliche Ein-
satz von Pyrotechnik viel größere Sorgen machen. Gera-
de im Bereich der rassistischen Diskriminierungen muss
der DFB auf der Hut sein und vergleichbar agieren, damit
er seine Glaubhaftigkeit nicht weiter gefährdet. Die Fei-
genblatt-Lösung der DFB-Ethikkommission in der Causa
Tönnies haben die Fans nicht vergessen, und wir haben in
den Stadien viele Affenlaute und häufig das schlimme
„N“-Wort gehört, ohne dass annähernd die jetzige Eska-
lationsstufe erreicht worden wäre.

Dietmar Hopp ist nicht persönlich gemeint, trotzdem
muss und wird er geschützt werden. Er ist zur Symbolfigur
für alles geworden, was die organisierte Fanszene aus
tiefstem Herzen hasst: Die Überkommerzialisierung des
Fußballs mit all ihren Auswüchsen, das bereichsweise Ver-
sagen einiger Verbände und ihrer Funktionäre und eine
wahrgenommene Vernachlässigung der Amateure und
der „einfachen Fans“ an der Basis. Was man dagegen tun
kann, auch das soll nun (einmal mehr) an einem Tisch
besprochen werden. Wie verfahren die Debatte zwischen-
zeitlich ist, wird daran deutlich, dass schon die Kommuni-
kation darüber, ob, wie, mit wem und wann man sich
gemeinsam an einen Tisch sitzen will, nicht so recht gelin-
gen mag. Der DFB wird für diese Gespräche die allerbes-
ten Mediatoren anzuheuern haben, weil mit den diametral
entgegengesetzten Herrschaftsansprüchen über den Fuß-
ball und seine Kultur Positionen aufeinanderprallen, die
schlechterdings nicht vereinbar sind. Von Rechts wegen
meint der DFB mit seinen Funktionären, Verbänden und
Vereinen für die Organisation und Ausgestaltung des Fuß-
balls in Deutschland verantwortlich zu sein. Er kann sich
hierzu immerhin aufs Grundgesetz berufen. Die Fanszene
meint (wenn man nicht sogar grundsätzlich anarchistisch-
rebellisch unterwegs ist), wegen ihrer (unbestreitbar) wich-
tigen Beiträge für ihren Verein, die Stimmung im Stadion
und den Fußball als Sport der Basis und der „normalen
Menschen“ die Meinungsherrschaft über seine Ausgestal-
tung und seine Kulturfragen zu haben. Sie können sich auf
große Sympathien in der Bevölkerung stützen.
Diese Gleichung ist unauflösbar. Wer sagt’s ihnen?

Erhebliche Bewegung ist auf beiden Seiten erforderlich,
damit es zu einer Lösung kommt. Und die ist nun wirklich
dringend nötig!
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